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1. Einleitung  

Der Nationale Sicherheitsrat hat am Dienstag, den 17. März 2020, entschieden, die 
bereits getroffenen Maßnahmen gegen das Coronavirus zu verschärfen. Diese 
Maßnahmen treten am Mittwoch, den 18. März 2020, um 12 Uhr in Kraft.  

Seit dem 4. Mai 2020 erfolgen sukzessive Lockerungen.  
Es muss unterstrichen werden, dass gewisse Regeln in Kraft bleiben werden, ungeachtet 
der Phase der Lockerung, in der wir uns befinden.  
Es handelt sich um: 

- die Beschränkung des Kontakts zwischen Personen, 
- die Einhaltung der Sicherheitsabstände, 
- die guten Reflexe im Bereich Hygiene, auch "Barrieregesten" genannt. 
 
Das Tragen eine Maske, die Mund und Nase bedeckt, wird: 
- im öffentlichen Raum dringend empfohlen, 
- in öffentlichen Verkehrsmitteln für Fahrgäste ab 12 Jahren verpflichtend sein. Diese 
Maßnahme tritt am 4. Mai in Kraft. 

2. Die Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen 

Jede Maßnahme, die nicht ausdrücklich aufgehoben wird, wird beibehalten 
 
Die Lockerungen der Maßnahmen erfolgen in unterschiedlichen Phasen.  Die 
Lockerungen müssen zuvor explizit durch den Nationalen Sicherheitsrat bestätigt werden.  
Die Phase 0 ist die Ausgangslage des Lockdowns.  
Die Phase 1 A erfolgte am 4. Mai 2020 
Die Phase 1 B erfolgte am 11. Mai 2020 
Die Phase 2 erfolgte am 18. Mai 2020 
Die Phase 3 soll frühestens am 8. Juni erfolgen.  
 
Gewisse Einzelentscheidung wurde zusätzlich getroffen.  
 
Für Unternehmen, die nicht zu den Schlüsselsektoren und wesentlichen Diensten 
gehören: Homeoffice wird in allen Unternehmen für alle Personalmitglieder empfohlen, 
deren Funktion dies zulässt.  
 
Wird kein Homeoffice angewandt, ergreifen die Unternehmen angemessene Maßnahmen, 
um:  
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• die bestmögliche Einhaltung der Regeln des Social Distancing zu gewährleisten, 
insbesondere die Einhaltung eines Abstands von 1,5 m zwischen den einzelnen 
Personen,  

• ein zumindest gleichwertiges Schutzniveau zu bieten, sollten die Regeln des Social 
Distancing nicht eingehalten werden können.  

 
 

 
Geöffnet – Stand der Lockerungen am 25.05 

 Alle B2C und B2B Betriebe  

 Dienstleistungsbetriebe 

 Sonnenstudios. Aufgrund der Hygienemaßnahmen müssen Einzelkabinen benutzt 
werden bei nur einer Person pro Kabine und die Kabinen nach jeder Benutzung 
desinfiziert werden. 

 Berufe mit direktem Kundenkontakt wie Kosmetiker(innen) und Frisöre 

 Hotels bleiben offen, ausgenommen das angrenzende Restaurant, das ebenfalls 
schließen muss. 

 Märkte bis 50 Marktstände 

 Museen, historische Gebäude und Denkmäler, Burgen und Schlösser sowie 
Natursehenswürdigkeiten 

 Tierparks und Indoor-Tierparks 

 
Bleiben geschlossen -  

 Massagesalons – auch keine Leistungen im Hause des Verbrauchers.  
Massagedienstleistungen: therapeutische Massage, Shiatsu, Sportmassage, 
Reflexzonenmassage usw. 

 Fitnesszentren  

 Kasinos, Automatenspielhallen, Wettbüros 

 Bars und Cafés 

 Einrichtungen im Kultur-, Freizeit-, Sport-, Eventbereich. Außer Museen, Tierparks 
und Natursehenswürdigkeiten.  

  

 
 

3. Sicherheit am Arbeitsplatz  
 
Was die Organisation der Arbeit betrifft, hat die Zehnergruppe einen Leitfaden mit 
bewährten Verfahren erstellt, der als Grundlage für die zu schließenden Sektoren- oder 
Unternehmensabkommen dienen wird. Dieser Leitfaden ist eine verbindliche Referenz 
für den schrittweisen Neustart der Wirtschaft unter sicheren Bedingungen für alle. 
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Leitfaden 
(https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-
contre-la-propagation-du-covid-19-au-travail) 
Webseite  
www.emploi.belgique.be 
 

 
 
Die Sektorenspezifische Regelungen ergänzen die Vorschriften des Leitfadens.  
Diese sind ebenfalls auf www.emploi.belgique.be abrufbar.  
Teilweise wurden Inhalte in deutscher Sprache übersetzt und sind auf www.wfg.be 
einlesbar.  
Diese Bedingungen wurden in Absprache mit den Sektoren und den Sozialpartnern 
festgelegt.  
 
Sie betreffen drei Bereiche: 

• Organisation der Arbeit, 
• Empfang der Kunden, 

• Beschränkung des Zugangs zu den Geschäften, um Gedränge zu 
vermeiden 

• Berufe, die physische Kontakte voraussetzen, sind nicht betroffen. 
 

Für die Eröffnung der Geschäftswelt finden Sie ein zusammenfassender Leitfaden sowie 

Kommunikationsmaterial (Plakate in deutscher Sprache) auf der Webseite : 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-

renforcees/coronavirus-conseils-pour-la  

 

 

 

 

 

Falls Fragen dazu bestehen, können Sie die IHK Eupen-Malmédy-

Sankt Vith, an der sie gegebenenfalls angeschlossen sind oder die 

Mittelstandsvereinigung Ostbelgien, an der sie gegebenenfalls 

angeschlossen sind, kontaktieren. Die WFG Ostbelgien berät 

ebenfalls zu diesem Thema.  

 

 

 

 

 

https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19-au-travail
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/guide-generique-pour-lutter-contre-la-propagation-du-covid-19-au-travail
http://www.emploi.belgique.be/
http://www.emploi.belgique.be/
http://www.wfg.be/
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/mesures-renforcees/coronavirus-conseils-pour-la
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4. Liste der Lieferanten von Sicherheitsmaterial 

 

Am Ende des Dokumentes finden Sie eine Liste von Lieferanten für Sicherheitsmaterial. 

Dies Liste kann ergänzt werden. Die Koordinierung erfolgt über die WFG Ostbelgien. Sie 

können Sich dort oder bei der IHK Eupen-Malmédy-Sankt Vith oder bei der 

Mittelstandsvereinigung Ostbelgien melden, um dort aufgenommen zu werden.  

 

Aktualisierung: https://www.wfg.be/produzenten-und-haendler-von-sicherheitsmaterial-

in-ostbelgien/  

 

5. Der HORECA-Bereich  

 

Einrichtungen, die Teil des Horeca-Sektors sind, sind für die Öffentlichkeit geschlossen.  

Für Restaurants sind nur die Lieferung von Mahlzeiten und der Verkauf von Gerichten 

zum Mitnehmen während der üblichen Zeiten erlaubt.  

Wenn die Kunden draußen warten, müssen sie ebenfalls die Maßnahmen des Social 

Distancing einhalten.  

Das Terrassenmobiliar ist drinnen zu lagern und darf nicht benutzt werden.  

 

Hotels und Apparthotels dürfen geöffnet bleiben, mit Ausnahme eventueller Restaurants, 

Bars, Speiseräume, Versammlungsräume und anderer Gemeinschaftsräume. Das 

Terrassenmobiliar ist drinnen zu lagern und darf nicht benutzt werden.  

 

Food-Trucks, Hähnchenbuden, Eisverkäufer, ... dürfen individuell ihrem Wandergewerbe an 

den üblichen Plätzen (oder auf dem üblichen Weg) nachgehen, sofern die 

Gemeindebehörden vorher eine entsprechende Zulassung ausstellen.  

 

Sie dürfen ihre Tätigkeit ebenfalls im Rahmen eines erlaubten Marktes ausüben (siehe 

Bedingungen unter der Überschrift "Die Organisation von Märkten").  

  

6. Die Organisation von Märkten  

 

Jeder Markt muss auf jeden Fall folgende Bedingungen erfüllen:  

• Die von der lokalen Behörde festgelegten Bedingungen werden 

eingehalten.  

• Die Regeln des Social Distancing werden eingehalten.  

• Die maximale Anzahl der auf dem Markt zugelassenen Besucher beträgt 

ein Besucher pro 1,5 laufenden Meter Marktstand.  

• Es ist kein Trödel- oder Flohmarkt.  

https://www.wfg.be/produzenten-und-haendler-von-sicherheitsmaterial-in-ostbelgien/
https://www.wfg.be/produzenten-und-haendler-von-sicherheitsmaterial-in-ostbelgien/
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• Da sich die Waren zwischen dem Händler und dem Kunden befinden, ist 

das Tragen eines Mund Nasen-Schutzes für die Händler Pflicht, um eine 

Ansteckung über Tröpfchen und Aerosolpartikel zu vermeiden.  

• Jedem Kunden wird dringend empfohlen, eine Schutzmaske zu tragen, die 

Mund und Nase bedeckt.  

• Die Gemeindebehörden müssen an den Ein- und Ausgängen der Märkte 

die Mittel zur Gewährleistung einer guten Handhygiene zur Verfügung 

stellen. Die Händler stellen den Kunden ebenfalls Gel für die Handhygiene 

zur Verfügung.  

• Auf dem Markt dürfen keine Speisen oder Getränke konsumiert werden. 

Den Kunden werden keine Speisen oder Getränke in Form einer 

Verkostung angeboten.  

• Eine Organisation oder ein System wird eingerichtet, um die Zahl der auf 

dem Markt anwesenden Kunden zu überprüfen.  

• Auf dem Markt wird ein Verkehrsplan mit einer einzigen 

Zirkulationsrichtung und mit getrennten Ein- und Ausgängen eingerichtet. 

Die Gemeindebehörde kann bei außergewöhnlichen Umständen eine 

gerechtfertigte Ausnahme gewähren und eine Alternativlösung festlegen.  

• Es wird allein eingekauft. Eine Ausnahme wird für einen Erwachsenen 

gemacht, der Minderjährige, die unter demselben Dach wohnen, oder 

eine hilfebedürftige Person begleitet. 

• Die Dauer des Einkaufs geht nicht über die notwendige und übliche 

Dauer hinaus. 

 

7. Der Empfang von Kunden  

 

Folgende Modalitäten gelten für den Empfang von Kunden:  

• 1 Kunde pro Geschäftsfläche von 10 m² während höchstens 30 Minuten, 

ausgenommen Geschäfte, in denen die für Kunden zugängliche Geschäftsfläche 

weniger als 20 m² beträgt. Diese Geschäfte dürfen zwei Kunden auf einmal 

empfangen, sofern die Einhaltung eines Abstands von 1,5 m zwischen den Personen 

gewährleistet werden kann.  

• Geschäfte und Unternehmen, die auf Terminvereinbarung arbeiten (beispielsweise 

Rechtsanwälte, Notare, Innenarchitekten, Küchenbauer, Juweliere, ...) dürfen ihre 

Kunden solange wie üblich und ohne Einschränkung der Anzahl Personen 

empfangen.  

• Das Unternehmen stellt Personal und Kunden erforderliche Produkte für die 

Handhygiene zur Verfügung.  
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• Andere Maßnahmen in Bezug auf den Empfang der Kunden sind im "Leitfaden für 

die Öffnung der Geschäfte" zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 

bestimmt, der auf der Website des Föderalen Öffentlichen Dienstes Wirtschaft zur 

Verfügung steht. 

 

Für Einkaufszentren gelten spezifische Maßnahmen:  

• Ein Kunde pro 10 m² ist erlaubt für einen Zeitraum, der nicht über die notwendige 

und übliche Dauer hinausgeht.  

• Das Einkaufszentrum stellt erforderliche Produkte für die Handhygiene an Ein- 

und Ausgängen zur Verfügung.  

• Bodenmarkierungen und/oder Beschilderung erleichtern das Halten eines 

Abstands von 1,5 m.  

• Die Regeln für Geschäfte gelten selbstverständlich auf für Geschäfte, die in 

Einkaufszentren gelegen sind, insbesondere hinsichtlich der Einkaufsdauer (30 

Minuten). 

 

Für Kontaktberufe: Schönheitssalons, nichtmedizinischen Fußpflegeinstituten, 

Nagelstudios, Friseursalons, Barbiersalons und Tattoo- und Piercingstudios gelten 

folgende Bedingungen:  

• Ein einziger Kunde pro 10 m2 Geschäftsfläche. Beträgt die für Kunden 

zugängliche Geschäftsfläche weniger als 20 m2, dürfen zwei Kunden auf einmal 

empfangen werden, sofern die Einhaltung eines Abstands von 1,5 m zwischen den 

Personen gewährleistet werden kann.  

• Die Verbraucher dürfen nur auf Terminvereinbarung empfangen werden und für 

die strikt notwendige Dauer. 

• Die Wartebereiche sind für Kunden nicht zugänglich. Kunden warten draußen.  

• Kunden dürfen Toiletten nur im Notfall nutzen.  

• Snacks oder Getränke dürfen nicht gereicht werden.  

• Ein Abstand von 1,5 m zwischen jedem Arbeitsplatz muss gewährleistet sein.   

• Dienstleister ergreifen die geeigneten Hygienemaßnahmen, um nach jedem 

Kunden Hände, benutzte Instrumente und den Arbeitsplatz zu desinfizieren.  

 

• Das Tragen einer Maske oder einer anderen Alternative aus Stoff im Unternehmen 

ist für das Personal und die Kunden ab dem Alter von zwölf Jahren Pflicht. Der 

Kunde darf seine Maske nur für eine Behandlung im Gesicht und nur während der 

für diese Behandlung notwendigen Dauer abnehmen.  

• Gel für die Handhygiene wird am Eingang und an verschiedenen Stellen im 

Unternehmen zur Verfügung gestellt.  
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Friseursalons dürfen im Prinzip nur einen Kunden pro 10m2 Geschäftsfläche 

empfangen. Da Friseure ihre Dienstleistung üblicherweise in verschiedene Schritte 

(Färben, Dauerwellen, ...) unterteilen, wobei die Kunden jeweils über einen eigenen 

Platz verfügen, kann Friseuren demnach eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die 

erlaubte Anzahl Kunden im Verhältnis zur Fläche des Salons eingeräumt werden. 

Um von dieser Regel abzuweichen, müssen die Arbeitsplätze durch eine 

Plexiglasscheibe oder eine gleichwertige Alternative voneinander getrennt 

werden. 

 

8. Dienstleistungen im Hause des Verbrauchers  

 

Unternehmen dürfen häusliche Dienstleistungen an Kunden anbieten, außer 

Masseure/Masseurinnen.  

Alle anderen häuslichen Dienstleistungen an Privatpersonen wie Haushaltshilfe, 

Fensterputzen, Schornsteinfegen, technische Inspektionen der Anlagen, Hausbesuche von 

Immobilienmaklern, Kontrolle der kommunalen Grundstücksregie, EEG-Zertifizierungen, 

private Musikstunden, ... dürfen angeboten werden.  

Unternehmen, die solche Dienstleistungen anbieten, müssen die in ihrem Sektor 

anwendbaren Maßnahmen des Social Distancing einhalten.  

 

Kosmetiker(innen), spezialisierte Fußpfleger(innen), Maniküren, Friseure und Barbiere, 

Tätowierer und Piercer dürfen unter folgenden Bedingungen bei ihren Kunden zu Hause 

anwesend sein:  

• nur für die strikt notwendige Dauer,  

• Das Tragen einer Schutzmaske (oder einer anderen Alternative aus Stoff) ist für 

den Dienstleister und den Kunden ab dem Alter von 12 Jahren Pflicht. Der Kunde 

darf seine Maske nur für eine Behandlung im Gesicht und nur während der für 

diese Behandlung notwendigen Dauer abnehmen.  

• Dienstleister ergreifen die geeigneten Hygienemaßnahmen, um nach jedem 

Kunden Hände, benutzte Instrumente und den Arbeitsplatz zu desinfizieren. 

• Bauarbeiten bei Privatpersonen dürfen vorgenommen werden, aber es ist 

zwischen dringenden und nicht dringenden Arbeiten zu unterscheiden: 

o  Dringende Reparaturarbeiten müssen vorgenommen werden, wobei die 

Regeln des Social Distancing oder andere geeignete Maßnahmen, die ein 

mindestens gleichwertiges Schutzniveau bieten, weitestmöglich 

anzuwenden sind.  

o Bei anderen Arbeiten müssen die Regeln des Social Distancing oder andere 

geeignete Maßnahmen, die ein mindestens gleichwertiges Schutzniveau 

bieten, maximal gewährleistet werden. 
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9. Social Distancing in Fahrzeugen 

 

Auch hier gelten zunächst die Maßnahmen des Leitfadens zur Sicherheit am Arbeitsplatz.  

 

• Wer mit dem Fahrrad, Roller oder zu Fuß zur Arbeit fährt/geht, muss ausreichend 

Abstand halten; vorzugsweise sollten Sie keine Leihfahrräder, Leihroller, … 

benutzen.  

  

• Wer nicht alleine mit dem Auto kommt, nimmt einen Mindestabstand von 1,5 m 

zwischen allen Personen während der Beförderung in Acht. Die Anzahl der 

Personen, die befördert werden kann, ist also abhängig vom Fahrzeugtyp.  

 

 
 

 Es wird empfohlen, das Auto regelmäßig zu lüften und zu reinigen. 

 

Plexiglasscheibe im Fahrzeug  

 

Der Einbau einer Plexiglaswand in Privatfahrzeugen (Pkw und Lieferwagen) ermöglicht die 

Einhaltung der Regeln der sozialen Distanzierung und trägt dazu bei, die Passagiere vor 

einer Kontamination des Covid-19 zu schützen.  
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Im Falle eines Unfalls sind die Personenschäden der Insassen durch die Kfz-

Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs gedeckt. 

Der Versicherer kann jedoch Rückgriff auf den Versicherungsnehmer nehmen, um seine 

Kosten zurückzufordern, wenn das Fahrzeug nicht den Vorschriften über die technische 

Überwachung entspricht und wenn er einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem 

Zustand des Fahrzeugs und dem Unfall nachweist. 

Andererseits kann sich der Versicherer, wenn der Einbau der Plexiglaswand den 

Vorschriften über die technische Überwachung entspricht, nicht auf den Einbau der Wand 

berufen, um Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer geltend zu machen. 

 

Dieses Gutachten fußt auf einem Einverständnis des belgischen Dachverbandes der 

Versicherer „Assuralia“. 

 

Die Confédération Construction hat auf ihrer Website nun die aktuelle Regelung sowie 

detaillierte Informationen dazu bekannt gegeben. 

 

Zusammengefasst: Die Trennwand muss flexibel sein, aus unzerbrechlichem Material 

bestehen und sich ohne Werkzeug leicht montieren und demontieren lassen. Die Wallonie 

weist auch darauf hin, dass diese Trennung die Funktion der Sicherheitsinstrumente wie 

Spiegel, Gurte und Airbags nicht beeinträchtigen darf. 

 

Die Wallonische Region hat festgelegt, dass flexible Trennwände in Fahrzeugen installiert 

werden können, solange die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Kraft 

bleiben. 

 

Mehr dazu gibt es hier: https://cms.confederationconstruction.be/News/enfin-de-la-

clarte-concernant-la-conformite-des-separations-dans-les-vehicules-de-transport-

collectif  

 
10. Einhaltung von Verträgen – Lieferanten  

 
Kann ich Verträge mit Lieferanten kostenlos kündigen, wenn diese nicht mehr pünktlich 
liefern können? 

Dies ist nicht immer der Fall. Es wird empfohlen, die mit Ihrem Lieferanten getroffenen 

Vereinbarungen zu überprüfen, beispielsweise in Verträgen oder allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Die grundsätzliche Frage ist, ob Sie den Vertrag dauerhaft 

brechen oder einfach vorübergehend aussetzen möchten. 

https://cms.confederationconstruction.be/News/enfin-de-la-clarte-concernant-la-conformite-des-separations-dans-les-vehicules-de-transport-collectif
https://cms.confederationconstruction.be/News/enfin-de-la-clarte-concernant-la-conformite-des-separations-dans-les-vehicules-de-transport-collectif
https://cms.confederationconstruction.be/News/enfin-de-la-clarte-concernant-la-conformite-des-separations-dans-les-vehicules-de-transport-collectif
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Für das Brechen gelten die folgenden Regeln. Grundsätzlich stellt die verspätete 

Lieferung einen Fehler dar, Fehler rechtfertigen nicht die Vertragskündigung, sondern nur 

ein grober Fehler. Erstens kann der Vertrag vorsehen, dass eine (begrenzte) Übertretung 

nicht als grobe Fahrlässigkeit angesehen wird oder nicht als Grund für die Kündigung 

ausreicht. Zweitens kann der Vertrag bestimmte Situationen als höhere Gewalt 

betrachten. Auf der Grundlage des Gesetzes können Sie sich nur auf höhere Gewalt 

berufen, wenn Sie Folgendes nachweisen können: i) unvorhersehbare Umstände; ii) die 

außerhalb des Willens der Beteiligten liegen und iii) die Erfüllung der Verpflichtung 

unmöglich machen (schwieriger, teurer usw. reicht nicht aus). Der Vertrag kann diese 

Umstände erweitern und andere Situationen als höhere Gewalt bezeichnen, auch wenn 

sie diese Bedingungen nicht strikt erfüllen. Drittens gibt es häufig Verfahren zur 

Behebung von Fehlern (z. B. In Verzug setzen und Schonfrist). Die Kündigung ist nur 

gerechtfertigt, wenn diese Verfahren befolgt werden. Wenn Sie diese Schritte nicht 

befolgen, erfolgt die Kündigung auf Ihr Risiko und kann zu Ihrer Haftung führen. 

Die Aussetzung ist einfacher. Wenn der Lieferant vorübergehend nicht in der Lage ist, Sie 

zu beliefern, sind Sie auch nicht vorübergehend verpflichtet, Ihren vertraglichen 

Verpflichtungen nachzukommen. Wir empfehlen jedoch, die Gegenpartei so bald wie 

möglich schriftlich (aus Beweisgründen) zu informieren, um Diskussionen zu vermeiden. 

Sie können ausdrücklich angeben, dass Sie den Vertrag als ausgesetzt betrachten und 

angeben, welche Verpflichtungen Sie bis auf weiteres nicht mehr erfüllen werden (z. B. 

Zahlung oder ausschließliche Lieferung). 

In beiden Fällen besteht auch eine Verpflichtung zur Schadensbegrenzung seitens der 

betroffenen Parteien. Selbst wenn die andere Partei verantwortlich ist und Ihren Schaden 

kompensieren muss, müssen Sie angemessene Anstrengungen unternehmen, um den 

Schaden so weit wie möglich zu begrenzen. 

Kann ich Lieferanten oder Spediteure in Verzug setzen? 

Sie können Ihre Lieferanten oder Spediteure in Verzug setzen, wenn die pünktliche 

Lieferung beeinträchtigt ist. Auch hier empfehlen wir Ihnen, die Vereinbarungen zu 

überprüfen, die Sie mit Ihrem Lieferanten getroffen haben. Einerseits kann der Vertrag 

diese Situation lösen, indem er bestimmte Vertragswidrigkeiten, beispielsweise begrenzte 

Verzögerungen begründet oder dies als Fall höherer Gewalt bezeichnet. Zum anderen 

kann die Inverzugsetzung auch vertraglich geregelt werden. Beispielsweise können 

Schonfristen (formelle Kündigung erst nach einer bestimmten Verspätung) oder formelle 

Anforderungen (per Einschreiben, E-Mail, Sprache, Empfänger usw.) gelten. Um spätere 

Diskussionen zu vermeiden, können Sie auch bereits in der formellen Mitteilung bekannt 
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geben, welche Schritte Sie planen, wenn der Lieferant oder der Spediteur seinen 

Verpflichtungen immer noch nicht nachkommt. Der Vertrag kann auch diesbezügliche 

Regeln enthalten. 

Was ist mit laufenden Verträgen, die möglicherweise nicht ausgeführt werden können? 

Laufende Verträge bleiben grundsätzlich in Kraft, sofern sie nicht gekündigt oder 

ausgesetzt werden. Diese Kündigung oder Aussetzung muss rechtlich begründet sein und 

daher auf dem Vertrag oder dem Gesetz beruhen. Für alle weiteren Fragen verweisen wir 

auf die Frage “Kann ich Verträge mit Lieferanten kostenlos kündigen, wenn diese nicht 

mehr pünktlich liefern können?” 

Kann ich einen Schaden von einem Versicherer erstattet bekommen, wenn mein 

Unternehmen nicht mehr funktioniert (fehlende Teile, Arbeitskräfte usw.)? 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Versicherungspolice zu überprüfen und sich an Ihren 

Versicherer oder Versicherungsmakler zu wenden. Es ist uns unmöglich, diesbezüglich 

allgemeine Ratschläge zu geben.  
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11. FÖDERALE MASSNAHMEN 

Es wird stets empfohlen Kontakt mit seiner Sozialversicherungskasse aufzunehmen.  

12. Zeitweilige Arbeitslosigkeit Corona-Prozedur 

[CORONA-VERFAHREN] Die vorübergehende Arbeitslosigkeit wird automatisch, erweitert 

und verstärkt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen keine Begründung vorlegen muss, 

um darauf zurück zu greifen. Dieses Verfahren gilt bis zum 30.06.2020. Es betrifft auch 

die Menschen, die unter Hausarrest stehen. Der Referenzsatz von 65 auf 70% erhöht, die 

Tage der Arbeitslosigkeit werden für die Berechnung des Urlaubsgeldes berücksichtigt, 

und das ONEM wird einen Betrag von rund 5,63 € pro Tag der Arbeitslosigkeit gewähren. 

Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Arbeitslosigkeit aus wirtschaftlichen Gründen 

oder höherer Gewalt. 

 

Hinweis für die Mitarbeiter 

 
Bis zum 30. September 2020 brauchen die betroffenen Belgier keine Darlehen 
zurückzuzahlen und können neue Darlehen weiter genehmigt werden. Für weitere 
Informationen wenden Sie Sich an Ihre Bank. 

 

70% des Gehalts 

 

Zeitarbeitslose aufgrund der Corona-Epidemie erhalten 70% ihres letzten Bruttogehalts. 

In normalen Zeiten sind es 65%. Die Regierung hat den Prozentsatz bis Juni 

ausnahmsweise erhöht. Aber Vorsicht, dieses Bruttogehalt ist auf 2.754,76 € begrenzt. 

Wenn der Arbeitnehmer mehr verdient, wird dieser Betrag weiterhin als Grundlage für 

die Berechnung verwendet. 

 

Der Zeitarbeitslose verdient daher maximal 70% von 2.754,76 €, wovon der 

Berufssteuervorabzug (26,75%) einbehalten werden muss, was am Ende eines vollen 

Monats vorübergehender Arbeitslosigkeit einen Nettoumsatz von maximal 1.412,5 € 

ergibt. 

 

Ein zusätzlicher Bonus 

 

Zusätzlich zu diesem vorübergehenden Arbeitslosenbonus gibt es einen 

außergewöhnlichen Bonus von 5,63 € netto pro Tag der Arbeitslosigkeit oder rund 150 € 

pro Monat (abhängig von der Anzahl der Tage im Monat). 
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Die Arbeitslosenentschädigung des Einzelnen hängt daher vom Gehalt ab, aber es kann 

gesagt werden, dass der Zeitarbeitslose für Vollzeit maximal 1.562,5 € verdient. 

 

Sofortiger Vorschuss 

 

Die Zahlung der Prämien für vorübergehende Arbeitslosigkeit wird einige Zeit in 

Anspruch nehmen. Um den Arbeitnehmern während des Verfahrens mit nichts 

zurückzulassen, wird bei Einreichung der Akte einen Pauschalvorschuss von 1.450 EUR 

erteilt. Der genaue Betrag wird nach der genauen Prüfung der Anfrage ermittelt und der 

Restbetrag wird gegebenenfalls ausgezahlt. 

 

Es sind die Arbeitslosenkassen (Gewerkschaften oder CAPAC), die das Verfahren 

verwalten. Sie sind aktuell durch die hohe Anzahl Akten überlastet, haben aber 

Verstärkung angefordert und versprechen, die Fristen einzuhalten. 

 

Diese Zeit der vorübergehenden Arbeitslosigkeit hat keinen Einfluss auf die Berechnung 

der Rente oder des Urlaubsgeldes. 

 

Kein Antrag, keine Entschädigung! 

 

Um im Genuss einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit zu kommen, müssen die 

Arbeitnehmer diese beantragen. Der Arbeitnehmer kann sich ab sofort bei seiner 

Gewerkschaft oder CAPAC (falls er keiner Gewerkschaft zugehört) melden. Das 

Verfahren wurde vereinfacht, es muss nur noch ein Formular ausgefüllt werden (anstelle 

von 3 in normalen Zeiten), der Ablauf sollte daher viel schneller gehen. Dann ist es der 

Arbeitgeber, der das ONEM informiert und die Anzahl Arbeitslosentage angibt. Wenn dies 

alles gemäß den Regeln erfolgt, müsste die Zahlung für den Monat März voraussichtlich in 

der ersten Aprilhälfte erfolgen. 

 

CAPAC: https://www.hvw-capac.fgov.be/de (Schauen Sie zunächst online nach wie eine 

Akte eingereicht werden kann, da aktuell keine Kunden mehr in der Zahlstelle empfangen 

werden. Der Dienst arbeitet aber trotzdem weiter.)  Tel: 087 / 56 09 40  Fax: 087 / 56 09 

56 

https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-que-travailleur-des-

allocations-de-chomage-temporaire  

 

Vereinfachung der Formalitäten für die ARBEITNEHMER 

 

https://www.hvw-capac.fgov.be/de
https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-que-travailleur-des-allocations-de-chomage-temporaire
https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-que-travailleur-des-allocations-de-chomage-temporaire
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• Der Arbeitnehmer kann für die Einreichung seines Antrages auf Arbeitslosengeld 

das vereinfachte Formular (Formular C3.2 - ARBEITNEHMER-CORONA (link is 

external)) benutzen .  

• Arbeitnehmer, die in die zeitweilige Arbeitslosigkeit wegen höherer Gewalt 

versetzt werden, erhalten grundsätzlich Arbeitslosengeld, auch wenn Sie die 

gewöhnlichen Leistungsanspruchsvoraussetzungen nicht erfüllen. Für den 

Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 30.06.2020 ist dies nun auch der Fall für 

Arbeitnehmer, die in die zeitweilige Arbeitslosigkeit aus wirtschaftlichen Gründen 

versetzt werden. 

• Arbeitnehmer, die in die zeitweilige Arbeitslosigkeit wegen höherer Gewalt 

versetzt werden (Grund "Coronavirus"), erhalten zusätzlich zum Arbeitslosengeld 

einen Zuschlag von 5,63 Euro pro Tag, zu Lasten des LfA. 

•  

 

Wer darf zeitweilige Arbeitslosigkeit beantragen? 

https://www.onem.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_FR_202003

23.pdf  

Für die deutschsprachige Tabellendarstellung: www.ostbelgienlive.be  
 

Kann ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zusätzlich zu dem vom Onem gezahlten 

Arbeitslosengeld einen Zuschlag gewähren? 

Ja, das Prinzip ist zulässig. (Weitere Informationen bei der ONEM) In Bezug auf praktische 

Vorkehrungen: 

• Alle Arbeitnehmer derselben Zielkategorie müssen denselben Zuschlag erhalten oder 

auf jeden Fall gleichbehandelt werden. 

• Die Höhe dieses Zuschlags ist pro Ruhetag festzulegen (es handelt sich also nicht um 

einen monatlichen Betrag). 

• Auf den Betrag (steuerpflichtig) wird eine pauschale Quellensteuer von 26,75% 

berechnet. 

 

13. Der Corona Eltern-Urlaub  

Dieser Urlaub ermöglicht es Beschäftigten, die seit mindestens 1 Monat mit ihrem 

Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis stehen, mit dessen Zustimmung ihre Arbeitszeit 

für ihr unter-12-jähriges Kind um ein Fünftel oder auf eine Halbzeit zu verkürzen.  

 

https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-que-travailleur-des-allocations-de-chomage-temporaire
https://www.onem.be/fr/nouveau/comment-demandez-vous-en-tant-que-travailleur-des-allocations-de-chomage-temporaire
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_FR_20200323.pdf
https://www.onem.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_FR_20200323.pdf
http://www.ostbelgienlive.be/
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Der Corona-Elternurlaub kann innerhalb des Zeitraums vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2020 

genommen werden. 

 

Antragsstellung: Zunächst muss der Arbeitnehmer das Einverständnis des Arbeitgebers 

einholen. Der Beschäftigte muss seinen Arbeitgeber 3 Werktage im Voraus 

benachrichtigen. Danach muss ein Antrag beim ONEM gestellt werden.  

 

Erlass: 

https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=

monitorHome&goto=2020020950&lang=fr&utm_medium=email&utm_source=moniteur

&redirect_counter=1 

Bedingungen LfA: https://www.lfa.be/de/dokumentatie/infoblatt/t9-0 

Prozedur LfA: https://www.onem.be/fr/nouveau/procedure-de-demande-du-conge-

parental-corona 

FAQ LfA: 

https://www.onem.be/sites/default/files/coronavirus/FAQ_CPC_FR_20200514.pdf  
 

14. Zahlungspläne für die Sozialbeiträge der Arbeitgeber 

 
15. Zahlungserleichterungen für die Mehrwertsteuer 

 
16. Zahlungserleichterungen die Steuern (Einkommens- und Körperschaftssteuer). 

 
17. Erleichterungen zur Senkung der Vorauszahlungen für Selbständige. 

 

Seit der Reform der Methode zur Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge im Jahr 

2015 hat der Selbständige die Möglichkeit, seine Zahlungen entsprechend der 

Entwicklung seiner finanziellen Situation zu modulieren. 

 

Wenn er im Laufe des Jahres schätzt, dass sein Einkommen niedriger ist als der Betrag, 

der zur Berechnung des in der Zahlungsaufforderung angegebenen Beitrags verwendet 

wurde, kann er die Zahlung reduzierter Beiträge beantragen. 

 
18. Aufschub und die Freistellung von Zahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen 

für Selbständige. 

 

Aufschub der Zahlung von Sozialbeiträgen 

Selbstständige, die von den Folgen des Coronavirus betroffen sind, können bei ihrer 

Sozialversicherungskasse einen schriftlichen Antrag auf einjährigen Aufschub der Zahlung 

https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2020020950&lang=fr&utm_medium=email&utm_source=moniteur&redirect_counter=1
https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2020020950&lang=fr&utm_medium=email&utm_source=moniteur&redirect_counter=1
https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2020020950&lang=fr&utm_medium=email&utm_source=moniteur&redirect_counter=1
https://www.lfa.be/de/dokumentatie/infoblatt/t9-0
https://www.onem.be/fr/nouveau/procedure-de-demande-du-conge-parental-corona
https://www.onem.be/fr/nouveau/procedure-de-demande-du-conge-parental-corona
https://www.onem.be/sites/default/files/coronavirus/FAQ_CPC_FR_20200514.pdf
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vorläufiger Sozialversicherungsbeiträge stellen, ohne dass eine Erhöhung erhoben wird 

und ohne Auswirkungen auf die Sozialleistungen. 

Die Maßnahme gilt für die vorläufigen Beiträge für das erste und zweite Quartal 2020. 

Der Beitrag zum ersten Quartal 2020 muss dann vor dem 31. März 2021 gezahlt werden, 

der Beitrag zum zweiten Quartal 2020 muss vor dem 30. Juni 2021 gezahlt werden. 

Diese Anfrage kann beantragt werden bis zum 15. Juni 2020.  

De Anfrage muss mindestens die folgenden Informationen enthalten: 

• Name, Vorname und Wohnsitz der betreffenden Person; 

• Name und Sitz des Unternehmens; 

• Unternehmensnummer. 

Vorsicht! Wird der betreffende Beitrag nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist 

vollständig bezahlt, sind die Erhöhungen für die betreffenden Quartale fällig und werden 

die zu Unrecht erhaltenen Leistungen zurückgefordert.  

 

Im Falle eines Aufschubs kann die Kasse bereits jetzt garantieren, dass der Selbständige 

in der Zwischenzeit zu 100 % versichert bleibt, insbesondere in der Kranken- und 

Invaliditätsversicherung, und dass er - zum Zeitpunkt der Zahlung - von einer 

Annullierung aller Erhöhungen der verspäteten Zahlungen profitiert. 

 

Befreiung von Sozialversicherungsbeiträgen 

Selbständige im Hauptberuf, mithelfende Ehepartner und Student-Selbständige 

(einschließlich Starter), die nicht in der Lage sind, ihre Sozialversicherungsbeiträge zu 

zahlen, können für das erste und zweite Quartal 2020 eine Beitragsbefreiung 

beantragen. 

Achtung! Sie erwerben keine Pensionsansprüche für Quartale, für die Sie eine 

Beitragsbefreiung erhalten. Sie können diese Quartale aber später noch regularisieren 

(durch Zahlung einer Prämie), so dass sie weiterhin mit in die Pensionsberechnung 

aufgenommen werden. Sie haben fünf Jahre Zeit, um dies zu tun. 

Es gibt ein vereinfachtes Antragsformular, das Sie bei Ihrer Sozialversicherungskasse 

beantragen können. 

Achtung! Haben Sie Ihre Beitragsbefreiung online beantragt? Dann sollten Sie dies auch 

an mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be melden, um die Verarbeitung Ihrer Akte zu 

beschleunigen. 

 
19. Erhalt eines Ersatzeinkommens für Selbständige (Überbrückungsrecht). 

Im Rahmen der Corona-Krise wurde die Gewährung des Corona-Überbrückungsrechts 
infolge höherer Gewalt (3. Säule des Überbrückungsrechts) flexibler gestaltet. In den 
folgenden Situationen können Sie das vorläufige Korona-Überbrückungsrecht in 
Anspruch nehmen: 

mailto:mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be
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• Die Regierung hat Sie verpflichtet, Ihre Tätigkeit teilweise oder vollständig zu 
unterbrechen. Sie haben sofort Anspruch auf die Gewährung des 
Überbrückungsrechts. Es ist daher keine Mindestunterbrechungsdauer erforderlich. Es 
handelt sich hier zum Beispiel um Selbständige, die verpflichtet werden, ihr Geschäft zu 
schließen (wie Restaurants, Cafés und Non-Food-Läden). Dazu gehören auch 
Restaurants, die Mahlzeiten zum Mitnehmen anbieten oder liefern. 

• Die Regierung hat Sie nicht verpflichtet, Ihre Tätigkeit teilweise oder vollständig zu 
unterbrechen, aber Sie sind verpflichtet, Ihre Tätigkeit infolge der Corona-Krise für 
einen Zeitraum von mindestens 7 aufeinanderfolgenden Tagen zu unterbrechen. Es 
handelt sich z.B. um Selbständige, die ihre Tätigkeit aufgrund von Quarantäne, 
Rohstoffmangel oder aus verschiedenen wirtschaftlichen oder organisatorischen 
Gründen (in Verbindung mit COVID-19) unterbrechen. Selbständige, die einen 
Pflegeberuf ausüben, wie Physiotherapeuten, Zahnärzte und Fachärzte, gehören auch 
zu dieser Kategorie. 

Als Selbständiger müssen Sie in Belgien Sozialbeiträge zahlen. 

Folgende Selbständige haben Anspruch auf die volle Leistung: 

• hauptberufliche Selbständige (inkl. Helfer, mithelfende Ehepartner im Maxistatus und 
(Primo-) Starter); 

• nebenberufliche Selbständige, die vorläufige Sozialbeiträge schulden, die mindestens 
dem Mindestbeitrag der hauptberuflichen Selbständigen entsprechen; 

• hauptberufliche Selbständige, deren Tätigkeit einem Nebenberuf gleichgestellt werden 
kann (Art. 37 RGS), die vorläufigen Sozialbeiträge schulden, die mindestens dem 
Mindestbeitrag der hauptberuflichen Selbständigen entsprechen; 

• Student-Selbständige, die vorläufige Sozialbeiträge schulden, die mindestens dem 
Mindestbeitrag der hauptberuflichen Selbständigen entsprechen. 

Folgende Selbständige haben Anspruch auf die Teilleistung: 

• nebenberufliche Selbständige, die vorläufige Sozialbeiträge schulden, berechnet auf 
einem Referenzeinkommen zwischen 6.996,89 Euro und 13.993,77 Euro; 

• hauptberufliche Selbständige, deren Tätigkeit einem Nebenberuf gleichgestellt werden 
kann (Art. 37 RGS), die vorläufige Sozialbeiträge schulden, berechnet auf einem 
Referenzeinkommen zwischen 6.996,89 Euro und 7.330,52 Euro; 

• Student-Selbständige, die vorläufige Sozialbeiträge schulden, die auf einem 
Referenzeinkommen zwischen 6.996,89 Euro und 13.993,77 Euro berechnet werden; 

• aktive pensionierte Selbständige, die vorläufige Sozialbeiträge schulden, berechnet auf 
ein Referenzeinkommen von mehr als 6.996,89 Euro. 
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Achtung: Im Gegensatz zu einigen Säulen des klassischen Überbrückungsrechts, 
erfordert das Corona-Überbrückungsrecht keine Bescheinigung des LfA (Landesamtes 
für Arbeitsbeschaffung), um nachzuweisen, dass Sie keinen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld haben. 

Das Corona-Überbrückungsrecht sieht die Zahlung des vollen Monatsbetrages für März, 
April, Mai und Jnui vor, d.h.: 

• 1.291,69 EUR pro Monat, ohne Familienlast; 

• 1.614,10 EUR pro Monat, mit Familienlast. 

Für Selbstständige, die Anspruch auf die Teilleistung haben, beläuft sich die Leistung für 
März und April auf: 

• 645,85 EUR pro Monat, ohne Familienlast; 

• 807,05 EUR pro Monat, mit Familienlast. 

Unter bestimmten Bedingungen kann die Leistung mit einem anderen Ersatzeinkommen 
(Rente, (zeitweilige) Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit) kumuliert werden. 

Achtung! Für Selbstständige, die Anspruch auf die Teilleistung haben, darf die Summe 
dieser Teilleistung des Corona-Überbrückungsrechts und des sonstigen 
Ersatzeinkommens 1.614,10 EUR pro Monat nicht überschreiten. Wird dieser Betrag 
überschritten, wird der monatliche Betrag der Leistung des Corona-
Überbrückungsrechts reduziert. 

Falls das Überbrückungsrecht gewährt wird, wird es für März Anfang April und für April 
Anfang Mai ausgezahlt. 

Sie werden weiterhin Ihre Sozialbeiträge schulden, so dass Sie Ihre 

Sozialversicherungsrechte behalten. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Zahlung dieser 

Beiträge haben, können Sie eine Senkung, einen Aufschub oder eine Befreiung von den 

Beiträgen beantragen. 

 

 

Ich bin Geschäftsführer: Kann ich vom Überbrückungsrecht beantragen? 
Ein Geschäftsführer darf während der Dauer des Überbrückungsrechtes eine Vergütung 

erhalten. Die Tatsache, dass ein Unternehmensleiter eine Vergütung erhält (auch in Form 

eines Vorteils jeglicher Art), verhindert in keiner Weise die Gewährung des 

Überbrückungsrechts.  
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• Kleine Aufgaben, die die Aufrechterhaltung der Aktivität gewährleisten sollen, sind 

erlaubt. Beispielsweise ist es erlaubt, E-Mails zu beantworten und Telefonate zu 

führen. Wie oben beschrieben haben Gesundheitsdienstleister, die ihre Tätigkeit 

mindestens sieben Tage lang unterbrochen haben, aber weiterhin für (para-) 

medizinische Notfälle eingreifen, auch das Recht, auf die Überbrückung von Gesetzen 

zurückzugreifen 

• Unternehmen, die direkt von der Regierung gezwungen werden, teilweise oder 

vollständig zu schließen, können das Überbrückungsrecht beanspruchen, auch wenn 

sie teilweise weiterarbeiten. Beispielsweise Restaurants, die nur Mahlzeiten zum 

Mitnehmen anbieten, an Friseursalons, die während der Woche weiterarbeiten, an 

einen Garagenbesitzer, der den Ausstellungsraum schließt, aber noch dringende 

Reparaturen übernimmt, das Kleidungsgeschäft, das immer noch Produkte online 

verkauft, eine Bäckerei, die ihre Kaffeestube schließen muss usw.  

Zusammenfassend kann jeder Selbständige, der gezwungen ist, seine Tätigkeit ganz 

oder teilweise zu unterbrechen, das Recht auf Überbrückung beanspruchen, auch 

wenn er andere Tätigkeiten ausübt. 

Einige Sozialversicherungskassen bieten einfach online Anwendungen, um das 

Überbrückungsrecht zu beantragen. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Kasse auf.  

Haben Selbstständige, die gemäß Art. 37 eine Befreiung/Kürzung der 

Sozialversicherungsbeiträge erhalten, Anrecht auf das Überbrückungsrecht?     

 

Artikel 37 ist ein System, das es Selbständigen/mithelfende Ehegatte im Hauptberuf 

ermöglicht, unter bestimmten Bedingungen von einer Befreiung oder einer Kürzung der 

Sozialversicherungsbeiträge zu profitieren.  

 

Der Selbstständige im Hauptberuf wird 1.614,10 EUR erhalten. Der mithelfende Ehegatte 

– gleichgestellt wie ein Selbstständiger im Nebenberuf – wird nur von den transversalen 

Maßnahmen profitieren können (nicht vom Überbrückungsrecht). Mit transversalen 

Maßnahmen ist gemeint: Minderung der Sozialversicherungsbeiträge (das kann bis zu 0,00 

EUR gehen) oder Aufschub um ein Jahr.  
 

Ich habe ein Geschäft und habe dieses geschlossen. Ich liefere weiterhin an Kunden. 

Kann ich vom Überbrückungsrecht profitieren? 
Sie haben ein Geschäft und mussten Ihr Geschäft schließen. Sie liefern jedoch weiterhin 

an Kunden (Lieferung vor Ort, per Post, Internetverkäufe). Sie üben Ihre Tätigkeit daher so 

weit wie möglich teilweise aus. Sie können von der vollen finanziellen Unterstützung des 

Überbrückungsrechts profitieren. Wenn Ihr Unternehmen von den von der Regierung 
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ergriffenen Schließungsmaßnahmen betroffen ist, können Sie den gesamten Monat über 

vom finanziellen Vorteil profitieren, selbst wenn Sie eine reduzierte und angepasste 

Aktivität fortsetzen. 

Ein Callcenter im Dienste der Selbständigen 

Bei Zahlungsschwierigkeiten ist der erste Schritt, sich unverzüglich mit Ihrer 

Sozialversicherungskasse in Verbindung zu setzen. 

Darüber hinaus stellt das INASTI seit Montag ein Callcenter mit 80 Leitungen für 

Selbständige zur Verfügung, die sich über ihre sozialen Rechte oder die von der 

Bundesregierung beschlossenen Unterstützungsmaßnahmen informieren möchten. Die 

Gratisnummer 0800/12.018 ist von Montag bis Freitag von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr 

abends erreichbar. 

20. Befristetes Elterngeld für Selbstständige im Mai und Juni 
 
Am 16. Mai 2020 verabschiedete der Ministerrat einen Entwurf eines königlichen 
Erlasses mit dem Ziel, für die Monate Mai und Juni 2020 ein Elterngeld zugunsten 
selbstständiger Eltern festzulegen. 
Bis zur endgültigen Verabschiedung der Maßnahme und ihrer Veröffentlichung im 
belgischen Staatsblatt können die Sozialversicherungskassen die Anträge bereits 
registrieren. 
Selbstständige, die ihre Tätigkeit im Mai und / oder Juni 2020 fortsetzen oder wieder 
aufnehmen, aber ihre Tätigkeit während des betreffenden Kalendermonats reduzieren 
müssen, um ein oder mehrere Kinder zu betreuen, haben Anspruch auf Elterngeld. 
 
Diese Zulage beträgt 532,24 Euro pro Monat. Wenn der Selbständige ausschließlich mit 
einem oder mehreren Kindern zusammenlebt, von denen mindestens eines finanziell 
abhängig ist ("Alleinerziehende"), beträgt die Höhe der Zulage 875,00 Euro pro Monat. 
 
Folgende Selbständige können von der Elternzulage profitieren: 
• Hauptberufliche Selbstständige (Helfer, helfender Ehepartner und (primo) Starter); 
• nebenberufliche Selbständige, die vorläufigen Sozialversicherungsbeiträgen 
unterliegen, die mindestens dem Mindestbeitrag von Selbständigen auf Hauptbasis 
entsprechen; 
• Selbständige nach dem Rentenalter, ohne Rente oder die nur von der bedingungslosen 
Rente profitieren und vorläufige Sozialbeiträge zahlen, die mindestens dem 
Mindestbeitrag der Selbständigen im Hauptberuf entsprechen 

Die Pflege betrifft: 
• das leibliche Kind des Antragstellers; 
• das vom Antragsteller adoptierte Kind, oder für das ein Adoptionsverfahren läuft, 
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wofür die Registrierung im Bevölkerungsregister oder im Register der Ausländer als 
Haushaltsmitglied erfolgte, 
• das Pflegekinder 

Das Kind darf nicht älter als 12 Jahre sein. Wenn es behindert ist, darf er nicht älter als 
21 Jahre sein. 

Die Altersgrenze von 21 Jahren gilt nicht, wenn das vorübergehende Elterngeld für ein 
behindertes Kind beantragt wird, das in einem Krankenhaus (z. B. in einer Tagesstätte) 
oder extern betreut oder behandelt wird. In diesem Fall kann es sich also auch um 
Erwachsene handeln. 

Weitere Einzelheiten auf www.inasti.be und bei der Sozialversicherungskasse.   

Die Aktivitäten als Selbständiger müssen durch die Betreuung des Kindes oder der 
Kinder während des gesamten Kalendermonats wesentlich beeinflusst werden. Nur die 
Monate Mai und Juni 2020 sind betroffen. 

Das Elterngeld kann nicht dem Selbständigen gewährt werden, der im selben 
Kalendermonat eine der folgenden Leistungen im Rahmen des Systems der 
Selbständigen in Anspruch nimmt: 

- Überbrückungsrecht Corona 
- Überbrückungsrecht 
- Arbeitsunfähigkeit und Leistungen bei Invalidität; 
- Mutterschaftsgeld; 
- Vaterschafts- und Geburtsgeld; 
- Adoptionszulage; 
- die Zulage für Elternurlaub; 
- Zulage als „aidant-proche“. 

21.  Sozialbeiträge: Senkung, Aufschub oder Befreiung 

 
o Senkung der vorläufigen Sozialbeiträgen für 2020  

Möglichkeit den Betrag Ihres Quartalbeitrags auf 717,18 Euro zu senken, 
je nach dem erwarteten Einkommen für 2020  
 

o Einjähriger Aufschub der Zahlung der Sozialbeiträge für die Quartale 
2020/1 und 2020/2  
Der einjährige Aufschub wird ohne Verlust von Rechten im Sozialstatut und 
mit der Garantie gewährt, dass keine Erhöhung wegen Zahlungsverzugs 
fällig wird.  
 

http://www.inasti.be/


 

 

 

SEITE 24 VON 39 

o Befreiung von den Beiträgen für die Quartale 2020/1 und 2020/2 
Die Befreiung bedeutet, dass die Rentenansprüche für die betreffenden 
Quartale ausgesetzt werden, außer im Falle eines Antrags auf Rückkauf, 
den vom Selbständigen innerhalb von fünf Jahren realisiert werden muss.  

 
Für Selbständige gibt es auf den Websites ihrer Sozialversicherungskassen stark 

vereinfachte Formulare, um die Behandlung durch die Sozialversicherungskassen 

und das LISVS zu beschleunigen. 

 

 

22. REGIONALE MASSNAHMEN  

23. Covid-19 Prämie  

www.indemnitecovid.wallonie.be  

Bedingungen 

Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Selbstständige oder ein Betrieb 

berücksichtigt werden kann: 

1. Ein kleines Unternehmen oder ein sehr kleines Unternehmen sein, das heißt: 

• weniger als 50 Arbeitnehmer beschäftigen; 

• und: 

  o entweder einen Jahresumsatz von höchstens 10 Mio. EUR haben; 

  o oder eine Gesamtsumme der Jahresbilanz, die 10 Mio. EUR nicht überschreitet; 

• und das im Dekret festgelegte Unabhängigkeitskriterium einhalten. 

 

Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit können von der Entschädigung nicht 

profitieren. 

2. in einem als förderfähig definierten Sektoren aktiv sein, der schließen mussten: 

1. Gastronomie (Code NACE 56) inkl. 56.102 (snacks, sandwicheries, Fritüre) 

2. Beherbergung (Code NACE 55) 

3. Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger 

Reservierungsdienstleistungen (Code NACE 79) 

4. Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) (Code NACE 47 ohne 

47.20 sowie ohne 47.73) Code 47.62 ist förderfähig außer 

Zeitschriftenladen (Presse shops) 

5. Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen 

(Code NACE 96) 

http://www.indemnitecovid.wallonie.be/
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Andere Sektoren  

6. Busunternehmen - Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr a. n. g. 

(Code 49390) 

7. Betrieb von Jahrmarktattraktionen (Code 93211) 

8. Car-Wash - Waschen und Reinigen von Kraftfahrzeugen (Code 45206) 

9. Fahrschulen (Code 85531) 
10. Teilweise Veranstaltungssektor (code NACE 8230, 74109, 90023, 77392, 

77293)   
11. Tätigkeiten von Fotographen mit Ausnahme von Pressefotographen (Code 

NACE 74.201 et 74.209)  
12. Betrieb von Taxis (Code NACE 49.320) 
13. Reparaturen von Schuhen und Lederwaren (Code NACE 95.230) 

Für die oben genannten Sektoren muss die Prämie spätestens am  
13.05.2020 beantragt worden sein.  

 

➢-Eine einmalige Pauschalentschädigung in Höhe von 5.000 € wird Kleinst- und 

Kleinunternehmen sowie Selbständigen gewährt, die ihre Tätigkeit haupt- oder 
nebenberuflich (sofern sie die Beiträge zahlen) ausüben und die aufgrund von 
Maßnahmen des Nationalen Sicherheitsrates, die in die folgende Bereiche fallen, ihren 
Betrieb schließen oder komplett stilllegen mussten :  
o Handel sowie Reparatur von Kraftfahrzeugen und Motorrädern  
o Kunst, Unterhaltung und Freizeitaktivitäten (Sporthallen, Fitness-/Freizeitcenter...)  
o Vermittlung beim Kauf, Verkauf und der Vermietung von Immobilien  

o Filmtheater / Kinos  
Für die Erweiterung der Sektoren auf die vier oben genannten Sektoren muss die 
Prämie spätestens am 31.05.2020 beantragt worden sein.  
 

➢-Eine einmalige Pauschalentschädigung in Höhe von 2.500 € für Selbständige und 

Unternehmen, die ihre Tätigkeit im März und April 2020 erheblich unterbrechen mussten 
und das volle Überbrückungsrecht für die Monate März oder April in Anspruch 
genommen haben. Weitere Informationen und Beratungen unter www.wfg.be oder 
www.1890.be  
 
 
 
 

http://www.wfg.be/
http://www.1890.be/
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 Beantragung der Pauschalentschädigung 2.500 EUR:  

Die online Plattform bietet noch nicht die Möglichkeit eine Akte für die 2.500 EUR 
Prämie anzulegen.  Sie haben dennoch bereits die Möglichkeit Ihre E-Mail-Adresse 
mitzuteilen, damit Sie eine Benachrichtigung erhalten sobald dies möglich sein wird. 

 

https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises  

oder 

https://indemnitecovid.wallonie.be/#/  

 

Die Haupttätigkeit beim MWST-Amt ist ausschlaggebend für den Erhalt der Sonderhilfe. 
 
3. Vor dem 12. März 2020 in Aktivität gewesen zu sein 
 

4. 2018 Sozialversicherungsbeiträge gezahlt zu haben. Anfänger und Unternehmen, die 

nach 2018 gegründet wurden, müssen die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen im 

4. Quartal 2019 nachweisen oder über ein Einkommen verfügen, das die Zahlung von 

Sozialversicherungsbeiträgen rechtfertigt (Einzelüberprüfung jeder Akte). 

 

Müssen Sie die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen nachweisen, um Anspruch 

auf die Sonderhilfe 5.000 EUR zu haben? 

Es gibt nebenberufliche Selbstständige, die aufgrund ihres hohen Einkommens 

Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Andere nebenberufliche sind und aufgrund 

ihres geringen Einkommens von der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen befreit, 

und andere, die einen geringen Beitrag leisten müssen (80 EUR pro Quartal). Sind sie 

berechtigt? 

 

https://www.1890.be/article/fonds-wallon-covid-indemnites-aux-entreprises
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
https://indemnitecovid.wallonie.be/#/
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Um im Genuss der Sonderhilfe zu kommen, muss der Selbständige, ob Haupt- oder 

nebenberuflich, nachweisen können, dass er Sozialversicherungsbeiträge gezahlt hat. 

Wenn er keine bezahlt hat, ist er nicht berechtigt. 

 
5. Den Hauptsitz in der wallonischen Region haben (Daten stammen von der BCE – 
Banques centrale des entreprises) 

Die Entschädigung ist steuerfrei und es ist möglich, die Entschädigung mit anderen 

Beihilfen (Arbeitslosengeld, Brückengesetz usw.) zu kombinieren. 

Vorgehensweise 

Unternehmen können ihre Anfragen auf einer Plattform einreichen. 

www.indemnitecovid.wallonie.be  

 

Bei der Übermittlung der Anfrage wird das Unternehmen nach Eingabe der BCE-

Firmennummer aufgefordert, anschließend wird da Unternehmen gebeten, sich über den 

Personalausweis oder die itsme®-Anwendung zu identifizieren und bestimmte Angaben 

einzugeben. 

 

Die Verwaltung überprüft, ob das Unternehmen aktiv ist, sowie die Berechtigung des 

Antrags und der Belege. 

 

Die ersten effektiven Zahlungen erfolgen im April.  

24. SOWALFIN 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen bestehen darin, die verfügbaren Liquiditäten der 

KMU‘s wie folgt zu sichern: 

- Die Gewährung von Garantien zu 50 % für bestehende Kreditlinien, die von Banken 
ohne eine anfängliche SOWALFIN-Bürgschaft gewährt wurden, mit einer maximalen 
Verbindlichkeit von 500.000 €, um diese Mittel für die betroffenen Unternehmen 
verfügbar zu halten; 
- Die Gewährung von Garantien zu 75% für die Erhöhung bestehender Kreditlinien 
(Banken - Invests); 
- Die Gewährung von Garantien zu 75% für neue Kurzzeit-Kredite (Banken - Invests). 
 
 

http://www.indemnitecovid.wallonie.be/
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25.  Das Querschläger Darlehen – prêt ricochet  
 
 Ein « Querschläger » Darlehen (prêt ricochet) in Höhe von bis zu 45.000 € zu einem 
sehr günstigen Zinssatz, welches für Unternehmen und Selbständige bestimmt ist, die 
finanzielle Mittel benötigen, um diese Krise zu bewältigen.  
 
Dieses Darlehen wird mit einer Kapitalfranchise von maximal sechs Monaten gewährt und 
kann nicht mit den beiden Entschädigungsmaßnahmen kombiniert werden. Die Wallonie 
wird bis zu 5000 dieser Darlehen gewähren können 
.  
Zusammenfassend läßt sich sagen, dass das « Mischprodukt » (produit mixte) einem 
kleinen Unternehmen, welches sich an eine Bank wendet, um einen Kredit zu erhalten, 
ermöglicht, besser mit den Folgen von Covid-19 umzugehen:  
- Eine Garantie der SOWALFIN von maximal 75% auf den vorgesehenen Bankkredit, 
gedeckelt auf 30.000 €.  
- Ein nachrangiges SOWALFIN-Darlehen von maximal 15.000 € zu einem 0 % - Zinssatz.  
 
Damit erreicht die Gesamtfinanzierung des Unternehmens 45.000 €.  

 
Ein konkretes Beispiel: Ein Selbständiger, der ein Darlehen von 15.000 € erhalten 
möchte, bekommt somit 10.000 € von seiner Bank und 5.000 € von der 
SOWALFIN (zu einem 0 % - Zinssatz für diesen Teil des Darlehens). Darüber 
hinaus bürgt die SOWALFIN für 75% der 10.000 Euro, die die Bank geliehen hat.  

 
Wie kann man dieses Darlehen beanspruchen?  
Indem die Bank kontaktiert wird.  
 
Die Besonderheit des Produkts liegt in seinem Automatismus: In der Praxis wird die 
Entscheidung, in Bürgschaften und Darlehen einzugreifen, an die Partnerbanken 
delegiert. Fällt ihre Analyse positiv aus, dann wird auch das nachrangige Darlehen der 
SOWALFIN/Bankgarantie automatisch und ohne Verzögerung gewährt (es erfolgt keine 
erneute Analyse durch die SOWALFIN). Dadurch können die von der SOWALFIN zur 
Verfügung gestellten Mittel - zusammen mit dem Bankkredit - innerhalb weniger Tage 
auf dem Geschäftskonto des Unternehmens verbucht werden.  

26. SOGEPA-Gruppe / Wallonie Santé 

1.  Hebelwirkung auf den Bankensektor 

- Durch die Gewährung eines Darlehens, das den von den Banken gewährten Krediten 
entspricht, um die sehr kurzfristigen Fälligkeiten der Unternehmen zu erfüllen:  die 
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SOGEPA/Wallonie Santé verdoppelt somit die Beteiligung der Banken, die die 
Unternehmen unterstützen.  

- Durch die Verstärkung der öffentlichen Garantien für Bankkredite in Höhe von 75%: 

Im Rahmen ihrer derzeitigen Mittel wird die SOGEPA/Wallonie Santé einen Betrag von 
100 Millionen Euro für Folgendes mobilisieren: 

- Ergänzung der von der SOWALFIN automatisch gewährten Garantien (für gesunde 
Unternehmen vor der Krise): um Garantien von bis zu 2,5 Millionen € pro Begünstigten zu 
erreichen 

- für Unternehmen in Schwierigkeiten: Garantie von 75% für einen Maximalbetrag von 
2,5 Millionen € pro Begünstigten 

2. Den dringenden Finanzfluss der Unternehmen mit einem Darlehen von 
200.000 € unterstützen: 
Um den dringenden Cashflow-Bedarf der Unternehmen zu decken, werden die SOGEPA 
und Wallonie Santé Darlehen ohne private Gegenleistung in Höhe von maximal 200.000 
€ mit einer einjährigen tilgungsfreien Zeit und einem festen Zinssatz von 2% anbieten.  

25. SRIW 

1. Die Erweiterung des GELIGAR-Garantiemechanismus von 50 Millionen auf 250 
Millionen € Die Zielsetzung der GELIGAR AG ist es: 

- Die Gewährung einer Garantie der Wallonischen Region zugunsten von 
Unternehmen, die nicht der europäischen Definition der KMU‘s entsprechen; 
- Die Gewährung eines Garantieumfangs an die SOFINEX zugunsten von 
Großunternehmen, die ihre Exporttätigkeit ausbauen wollen. 

Es wird, unter Einhaltung der Gesamtobergrenze von 1.500.000 € pro Begünstigten, 
folgendes vorgeschlagen: 

- Garantie für die bestehenden kurzfristigen Kreditlinien, die von den Banken 
ohne Garantie der Wallonischen Region gewährt wurden, um diese Mittel für die 
von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen aufrechtzuerhalten. 

- Garantie für die Erhöhung der kurzfristigen Kreditlinien, die den Unternehmen 
gewährt werden, um ihnen zu helfen, diese Krisenzeit zu überstehen. Die 
Gewährung eines Zahlungsaufschubs für mittelfristige Kredite kann als Erhöhung 
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der kurzfristigen Kreditlinien betrachtet werden. 
Es handelt sich hierbei um eine Garantie von 75%, die automatisch gewährt wird. 

- Anpassung des Begriffs "Unternehmen in Schwierigkeiten" an die neue 
europäische Richtlinie. 

 2.  Beteiligungen und Darlehen im Allgemeinen 

Einrichtung eines wöchentlichen Gesprächs mit den Banken (Leiter des Unternehmens) 
über die Überwachung der Beteiligungen und mögliche zu ergreifenden Maßnahmen auf 
beiden Seiten. 

Die wallonische Regierung wird sich bei der Föderalregierung dafür einsetzen, dass die 
Kompensierungen und Entschädigungen von der Steuer befreit werden.   

Und schließlich können Unternehmen, die finanzielle Schwierigkeiten haben ihre 
Wasserrechnungen fristgerecht zu begleichen, die Zahlung dieser Rechnungen 
verschieben.  

26. AWEX  

Die AWEX hat alle Hilfsmaßnahmen, die wallonischen Unternehmen im Rahmen der 
Corona-Kise zur Verfügung stehen, zentralisiert. 
Die Dienstleistungen der AWEX beziehen sich auch auf die Unterstützung von 
Unternehmen für die Lieferung von Rohstoffen und Komponenten, die für ihre Produktion 
essentiell sind. Das internationale Netzwerke der AWEX kann nun auch diesbezüglich 
behilflich sein. 
 
Die AWEX erarbeitet auch aktuell eine Rubrik zu „guten Neuigkeiten“/ Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Innovationen. 
 
Diese Informationen werden stets aktualisiert: http://www.awex-export.be/fr/les-
entreprises-wallonnes-et-le-covid19  

 

 

 

 

http://www.awex-export.be/fr/les-entreprises-wallonnes-et-le-covid19
http://www.awex-export.be/fr/les-entreprises-wallonnes-et-le-covid19


 

 

 

SEITE 31 VON 39 

27. Maßnahmen zur Vermeidung einer Unterbrechung der Strom- und 

Gasversorgung  

 

In Sachen Energiezugänglichkeit treffen die Verteilungsnetzbetreiber alle geeigneten 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine Unterbrechung der Strom- oder 

Gasversorgung, nicht eintritt. 

Während des besagten Zeitraums werden keine Budgetzähler eingerichtet und keine 

Installationssanträge bei den Netzbetreibern eingereicht. Die derzeitigen Verfahren zur 

Anbringung von Budgetzähler werden aufgehoben. Die Kunden werden weiterhin von 

ihrem Lieferanten gemäß ihrem derzeitigen Vertrag beliefert. 

Alle Abschaltverfahren werden während dieser Zeit ausgesetzt, außer aus 

Sicherheitsgründen.  

 

28. Covid-19 : die Massnahmen der SWDE für Kunden, die aufgrund der Corona-Krise 

Schwierigkeiten haben 

 

• Zahlungsmöglichkeit 

• Zahlungsaufschub 

• monatliche Zahlung 

• Zahlungsplan 

• Überprüfung der Einzahlungen nach einem Rückgang der Aktivität usw. 

 

Mit einem einfachen Anruf beim Kundendienst unter 087 / 87.87.87 (FR) - 087 / 

87.87.88 (DE) - 087 / 87.87.89 (NL) können Kunden, die direkt von Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus betroffen sind (Unternehmen, KMU, Selbsständige, 

Personen in zeitweiliger Arbeitslosigkeit usw.) einen Zahlungsaufschub ihrer Rechnungen 

bis zum 30. Juni. erhalten.  

Da Wasser für die Hygiene unerlässlich ist, was in dieser Zeit umso wichtiger ist, hat die 

SWDE auch die Wasserunterbrechungen wegen Nichtzahlung bis zur Wiederherstellung 

einer normalen Situation ausgesetzt. 

 

Ebenso werden das Anbringen von Durchflussbegrenzer auf Anfrage von unserem 

Kundenservice entfernt. 
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29. Unterstützung für den HORECA  

Die Autoren leisten einen Solidaritätsbeitrag für den HORECA-Sektor 

 

Sabam und die Horeca-Verbände Wallonien, Brüssel und Flandern haben eine 

Vereinbarung zur Reduzierung der Unisono-Rechnung für HORECA-Betriebe getroffen. 

Dieser Solidaritätsbeitrag wird von den Autoren und Komponisten gewährt und entspricht 

einem Monat Urheberrecht. Die Maßnahme betrifft einen Gesamtbetrag von fast 2 Mio. 

EUR an Rechten, die normalerweise an Autoren, Komponisten und Verleger gegangen 

wären.  

Horeca-Betriebe, die aufgrund staatlicher Maßnahmen gezwungen waren, ihre Türen zu 

schließen, können diesen Solidaritätsbeitrag ab dem 2. Mai einfach und schnell über die 

Website der einzigartigen Unisono-Plattform anfordern. Dieser Betrag wird dann von der 

Jahresrechnung abgezogen oder über eine Gutschrift erstattet. 

Sabam berät sich derzeit mit der Union des Classes Moyennes (UCM) über einen 

Solidaritätsbeitrag ihrer Autoren und Komponisten für kommerzielle Einrichtungen, die 

aufgrund staatlicher Maßnahmen gezwungen waren, ihre Türen zu schließen. Mehr dazu 

später. 

https://www.sabam.be/fr/news/les-auteurs-offrent-une-contribution-de-solidarite-aux-

etablissements-horeca  

  

https://www.sabam.be/fr/news/les-auteurs-offrent-une-contribution-de-solidarite-aux-etablissements-horeca
https://www.sabam.be/fr/news/les-auteurs-offrent-une-contribution-de-solidarite-aux-etablissements-horeca
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30. IHK ANGEBOT – Zertifikat höhere Gewalt  

Corona-Virus: Force Majeure Certificates  

Falls das Corona-Virus ein Fall höherer Gewalt im Rahmen der Ausführung von internationalen 

Verpflichtungen darstellt, kann die IHK Eupen-Malmedy-St. Vith die Umstände der Pandemie 

und der daraus resultierenden Auswirkungen bescheinigen. Alle Betriebe aus dem 

Einzugsgebiet der IHK Eupen-Malmédy-St. Vith können dieses Dokument dort beantragen.  

Worum geht es genau?  

Die Pandemie kann einen bedeutsamen Einfluss auf die Lieferketten haben.  Betriebe 

verfügen nicht mehr über die notwendigen Teile, um die Produktion aufrecht zu 

erhalten, die Lieferung kann nicht mehr oder nur noch mit Überschreiten von 

Lieferfristen eingehalten werden oder Ihre Mitarbeiter können nicht mehr zum 

Auslandskunden reisen, um die Aufträge vor Ort zu erledigen. 

Hier stellt sich die Frage, ob der Corona-Virus als ein Fall höherer Gewalt zu 

betrachten ist? 

Der Nationalverband der belgischen IHKn hat ein Dokument entwickelt, das die lokalen 

IHKn, wie die ostbelgische IHK, den betroffenen Firmen zur Verfügung stellen können, 

falls Ihr Kunde oder Lieferant dies wünscht.  Das Dokument bezieht sich auf die 

Pandemie, weist auf die Folgen für die Wirtschaft hin, spricht von ergriffenen 

Maßnahmen seitens der belgischen Politik und benutzt den Begriff „Höhere Gewalt“. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Bescheinigung auf die objektiven Umstände, die eine 

höhere Gewalt darstellen, hinweist.  Die Bescheinigung stellt aber kein juristisches 

Dokument im eigentlichen Sinne dar, das Sie von allen vertraglichen Verpflichtungen 

entbindet.  Im Streitfall müssen die zuständigen Gerichtsbarkeiten entscheiden. 

Falls Sie eine solche Bescheinigung benötigen, können wir Ihnen diese gerne kostenlos 

legalisieren.  Senden Sie der IHK den mit den Angaben Ihres Unternehmens ausgefüllten 

Text in docx-Format zu.  Die IHK druckt diesen auf IHK-Briefpapier aus, unterschreibt 

und lässt Ihnen das Dokument wiederzukommen! 
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KONTAKT:  Volker Klinges, 

Geschäftsführer 

IHK Eupen-Malmedy-St. Vith 

Herbesthaler Straße 1A 

B-4700 EUPEN 

info@ihk-eupen.be 

www.ihk-eupen.be 

   Tel.: 087/55 59 63 

   Fax: 087/55 79 04 

 

 

  

 

mailto:info@ihk-eupen.be
http://www.ihk-eupen.be/
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31. DG MASSNAHMEN  

 

Um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern und die teilweise in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz bedrohten Einrichtungen zu unterstützen, hat die 

Deutschsprachige Gemeinschaft eine Reihe finanzieller Soforthilfen beschlossen: 

 

 - Zuschussgarantie 

 - Liquiditätssteigerung  

 - Corona-Hilfsfonds für Einnahmeausfälle und Mehrausgaben 

 

ACHTUNG: dies gilt für geförderte Einrichtungen oder Einrichtungen des nicht-

kommerziellen Sektor u.a. der Kulturbereich, der Sportsektor, der Freizeitbereich, die 

Erwachsenenbildung, aber auch der Gesundheitssektor, die Kleinkindbetreuung, der 

Sozialsektor, die Altenheime und der Behindertenbereich. 

Aktuelle Informationen auf www.ostbelgienlive.be  

Ebenfalls finden Sie dort die entsprechenden Rundschreiben, je nach Sektor. 

 

Am 27. April 2020 hat das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft das 

Krisendekret II verabschiedet, das Maßnahmen im Bereich der AktiF- und AktiF PLUS-

Beschäftigungsförderung beinhaltet. 

Diese Maßnahmen dienen dazu, die Kriseneffekte abzufedern und zum anderen Anreize 

für Neueinstellungen nach der Krise zu schaffen. 

 

VORBEMERKUNG 

 

Die AktiF-Zuschüsse können nur für die Zeiträume gezahlt werden, während denen der 

Arbeitgeber auch effektiv ein Gehalt zahlt und die entsprechenden Sozialabgaben 

abführt. Entscheidet sich der Arbeitgeber  

dazu, den Arbeitsvertrag für einen AktiF-Mitarbeiter auszusetzen und ihn in zeitweilige 

Arbeitslosigkeit zu versetzen, wird für die Dauer der zeitweiligen Arbeitslosigkeit 

folgerichtig kein AktiF-Zuschuss gezahlt.  
 

http://www.ostbelgienlive.be/
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Dem Arbeitgeber steht es frei, seinen AktiF-Mitarbeitern in zeitweiliger Arbeitslosigkeit 

einen Lohnausgleich zu zahlen. Für diese Kosten kann der Arbeitgeber jedoch auch keinen 

Anspruch auf Bezuschussung im Rahmen der AktiF-Beschäftigungsförderung erheben.  

 
 

32. CORONA-MAßNAHMEN IM BEREICH DER AKTIF- UND AKTIF PLUS-

BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG ZU GUNSTEN DES KOMMERZIELLEN PRIVATSEKTORS 

 

1. Verdoppelung der allgemeinen Zuschüsse für die Laufzeit vom 01.07.2020 bis 

zum 31.12.2020  

 

Diese Verdoppelung der Zuschüsse betrifft sowohl die Arbeitnehmer, die zum 1. Juli 2020 

bereits im Rahmen eines AktiF-Vertrages gefördert werden als auch alle 

Neueinstellungen, die in dieser Periode, sprich zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 

2020 vorgenommen werden.  

Nur die Zuschüsse, die sich auf diese Monate beziehen, werden verdoppelt.  

 

Diese Maßnahme dient einerseits der Vermeidung von möglichen Entlassungen während 

der Corona-Krise oder am Ende der zeitweiligen Corona-Arbeitslosigkeit. Andererseits 

dient sie als Anreiz zur Beschäftigung von Personen, die in Folge der Corona-Pandemie 

ihren Arbeitsplatz definitiv verloren haben. 
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Für diese Periode gelten für die allgemeine Förderung (ohne vorherige anerkannte 

Ausbildung, mit Degressivität der Zuschüsse) folgende Zuschusssätze: 

 

 bis 30.06.2020 01.07-31.12.2020 (Corona-
Maßnahme) 

AktiF-Zuschuss 1. Jahr: 6.131,04 € 
(12 X 510,92 €) 

2.Jahr: 3.678,60 €  
(12 x 306,55 €) 

1. Jahr: monatlich 1.021,83 € 
2. Jahr: monatlich 613,10 € 

AktiF PLUS-
Zuschuss 

1. Jahr: 12.261,96 € 
(12 x 1.021,83 €) 
2. Jahr: 7.357,20 € 
(12 x 613,10 €) 
3. Jahr: 3.678,60 € 
(12  X 306,55 €) 

1. Jahr: monatlich 2.043,67 € 
2. Jahr: monatlich 1.226,20 € 
3. Jahr: monatlich 613,10 € 

 

Für diese Periode gelten für die allgemeine Förderung mit vorheriger anerkannter 

Ausbildung (ohne Degressivität der Zuschüsse) folgende Zuschusssätze: 

 

 bis 30.06.2020 01.07-31.12.2020 (Corona-
Maßnahme) 

AktiF-Zuschuss 1.+ 2. Jahr: 6.131,04€ 
(24 x 510,92 €) 

1.+ 2. Jahr: monatlich 1.021,83 € 

AktiF PLUS-
Zuschuss 

1.+ 2. Jahr:12.261,96 € 
(12x 1.021,83 €) 
3.Jahr: 7.357,20 € 
(12 x 613,10 €) 

1.+ 2. Jahr: monatlich 2.043,67 € 
3. Jahr: monatlich 1.226,20 € 

 

 

2. Verlängerung der allgemeinen Förderung um 6 Monate 

 

Die Regierung hat beschlossen, die AktiF- oder AktiF PLUS-Zuschüsse nach Ablauf der 

Förderdauer, während weiteren 6 Monaten auszuzahlen. 

Das bedeutet, dass der Arbeitgeber für AktiF- oder AktiF PLUS-Arbeitnehmer, die im 

Zeitraum vom 13. März 2020 und dem 30. September 2020 bei ihm beschäftigt sind, 

eine Verlängerung der Förderung von 6 Monaten erhält. Es handelt sich bei der 

Verlängerung um die Höhe des AktiF-Zuschusses ab dem 2. Jahr und um die Höhe des 

AktiF PLUS-Zuschusses des dritten Jahres (Dies bedeutet, dass bei angewandter 

Degressivität der niedrigere Zuschuss verlängert bzw. während 6 Monaten weitergezahlt 

wird). 
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Kurzgefasst:  

Förderdauer des AktiF-Zuschusses:  30 Monate (anstatt 24) für AktiF- Arbeitnehmer, die 

in der Periode vom 13.03. bis 30.09.2020 beim Arbeitgeber beschäftigt sind. 

Förderdauer des AktiF PLUS-Zuschusses: 42 Monate (anstatt 36) AktiF PLUS- 

Arbeitnehmer, die in der Periode vom 13.03. bis 30.09.2020 beim Arbeitgeber 

beschäftigt sind.  

 

3. Aufhebung der Degressivität nach Ausbildungsmaßnahmen, wenn der 

Übergang nach der Ausbildungsmaßnahme innerhalb von 6 Monaten erfolgt 

 

Bisher sieht das Dekret vom 28.05.2018 zur AktiF- und AktiF PLUS-

Beschäftigungsförderung vor, dass nach den Ausbildungen IBU, EPU, AIB, Lehre und 

Industrielehre eine nahtlose Übernahme in einen Arbeitsvertrag beim Arbeitgeber  

erfolgen muss, um vom vorteilhaften Zuschuss zu profitieren, d.h. dass der Zuschuss nicht 

nach einem Jahr (bei AktiF) bzw. nach zwei Jahren (bei AktiF PLUS) reduziert wird. 

 

Aufgrund der Corona-Krise ist dies sicherlich für viele Arbeitgeber nicht möglich. Damit 

die Arbeitgeber, die im Vorfeld im Rahmen der vorgenannten Ausbildungen AktiF- oder 

AktiF PLUS-Berechtigte ausgebildet haben, trotzdem vom vorteilhafteren Zuschuss 

profitieren können, gewährt die Regierung den Arbeitgebern eine Übernahmefrist von 

maximal 6 Monaten.  

 

Diese verlängerte Übernahmefrist gilt für die Ausbildungsmaßnahmen, die im Zeitraum 

zwischen dem 13. März 2020 und dem 30. September 2020 enden. 

 

Die Regierung hat die Möglichkeit die 6-Monatsfrist noch einmal um weitere 6 Monate 

verlängern. 
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Tabellarische Übersicht der Corona-Maßnahmen in der Beschäftigungspolitik 

zugunsten des kommerziellen Privatsektors 

 

Corona-Maßnahme 

AktiF-Stellen im Bereich der 
allgemeinen Förderung 

Verdoppelung der AktiF- 
und AktiF PLUS-Zuschüsse 

→für bestehendes und 
neues Personal 

→ab 01.07-31.12.2020 

Verlängerung der 
Förderung 

→ um 6 Monate: 
AktiF-Zuschuss:  30 Monate 
(anstatt 24)  
 
AktiF PLUS-Zuschuss: 42 
Monate (anstatt 36)  

Verlängerung der 
Übernahmefrist nach 
Ausbildung (mit Blick auf 
vorteilhaften Zuschuss) 

→ um 6 Monate (wenn 
Ausbildung zwischen 
13.03.2020 und 30.09. 
2020 endet) 
 

 

 

Weitere Rundschreiben (z.B. für den nicht-kommerziellen Sektor) und Informationen 

finden Sie auf www.ostbelgienlive.be  

 

 

 

 

http://www.ostbelgienlive.be/

